
 

Ihr Kontingent von Verhinderungspflege und 
Entlastungsleistungen im Überblick 

 

____________ 
 = 

Verhinderungspflege (VHP) 
§ 39 Pflegeversicherungsgesetz 

Entlastungsbetrag (EB) 
§ 45b Pflegeversicherungsgesetz 

Kontingent/Jahr:

___________________ 

1685€ (bis max. 3539€)

Rechnungsbetrag 

Restsumme

(Vorjahr): Rechnungsbetrag 

Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

 
Bitte beachten: 

Verhinderungspflege Die muss jährlich neu beantragt werden (1685€/Jahr) 
Nicht verbrauchte Leistungen für Kurzzeitpflege können nach Absprache mit
der Kasse in die VHP übertragen werden (auf insgesamt max. 3539€/Jahr) 
Ein Restkontingent verfällt zum 31.12. jedes Jahres 

Entlastungsleistungen stehen jeden Monat 131€ zur Verfügung 
Was davon nicht verbraucht wird, steht im nächsten Monat zusätzlich zum 
normalen Anspruch zur Verfügung 
Ein Restkontingent zum Jahreswechsel kann bis Juni des Folgejahres 
verbraucht werden 
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Rest Vorjahr verfällt 
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